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Gesetz
zur Regelung der Berufsanerkennung EU- und Drittstaatenangehdariger fiir den Bereich
der nichtakademischen Heilberufe und zur Anderung anderer Gesetze und Verordnungen

Vom 20. November 2007

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkiindet wird:

Gesetz
zur Regelung der Berufsanerkennung EU- und Drittstaatenangehdoriger fiir den Bereich
der nichtakademischen Heilberufe und zur Anderung anderer Gesetze und Verordnungen
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2122
Artikel 1

Anderung des Heilberufsgesetzes

Das Heilberufsgesetz (HeilBerG) vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. S. 403), zuletzt geandert durch
Gesetz vom 1. Marz 2005 (GV. NRW. S. 148), wird wie folgt gedndert:

1.In § 1 Satz 1 Nr. 3 wird die Bezeichnung ,Psychotherapeutenkammer Nordrhein-Westfalen”
durch die Bezeichnung ,Kammer fir Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeuten Nordrhein-Westfalen (Psychotherapeutenkammer NRW)" ersetzt.

2. § 2 wird wie folgt geandert:

2.1 Absatz 1 Satz 2 wird gestrichen.

2.2 Absatz 2 erhalt folgende Fassung:

«(2) Personen, die sich in der praktischen pharmazeutischen Ausbildung nach der Approbations-
ordnung fur Apotheker befinden, steht der freiwillige Beitritt offen. Kammerangehaorige, die ihre
heilberufliche Tatigkeit ins Ausland verlegen oder dort ihren gewdhnlichen Aufenthalt nehmen,
ohne ihren Beruf auszuliben, konnen freiwillig Kammerangehdorige bleiben, sofern die Hauptsat-
zung der Kammer dies vorsieht. In der Hauptsatzung sind auch die Rechte und Pflichten der frei-
willigen Mitglieder zu regeln.”

2.3 In Absatz 3 Satz 2 werden nach dem Wort ,Aufnahme," die Worter ,die Art und die Orte ihrer
Berufsausilibung,” eingefigt.

3. § 3 wird wie folgt geandert:

3.1 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

»(1) Die in § 1 Satz 1 genannten Personen, die als Staatsangehdrige eines Mitgliedstaates der Eu-
ropaischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens Uber den Europaischen
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Wirtschaftsraum oder eines Vertragsstaates, dem Deutschland und die Europaische Gemein-
schaft oder Deutschland und die Europaische Union vertraglich einen entsprechenden Rechtsan-
spruch eingeraumt haben (europaische Staaten), im Land Nordrhein-Westfalen im Rahmen des
Dienstleistungsverkehrs nach dem Recht der Europaischen Union ihren Beruf voriibergehend
und gelegentlich ausiben (Dienstleistende), gehdren abweichend von § 2 Abs. 1 Satz 1 den Kam-
mern nicht an, solange sie in einem anderen europaischen Staat beruflich niedergelassen sind.”

3.2 Absatz 2 wird gestrichen.

3.3 Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2 (neu).

3.4 Es werden folgende neue Absatze 3 und 4 angefligt:

«(3) Im Falle einer Beschwerde Uber eine Dienstleistung sind die Kammern berechtigt, alle fir die
Durchfihrung des Beschwerdeverfahrens erforderlichen Informationen auch bei den zustandi-
gen Behorden des Niederlassungsstaates einzuholen. Sie unterrichten die Empfangerin oder den
Empfanger der Dienstleistung Uber das Ergebnis der Beschwerde. Auf Anfragen der zustandigen
Behodrden eines anderen europaischen Staates Uber eine Dienstleistungserbringung von Kam-
merangehdrigen in diesem Staat haben die Kammern die zur Durchfiihrung des Verfahrens er-
forderlichen Angaben, insbesondere lber das Vorliegen berufsrechtlicher oder berufsgerichtli-
cher MaBBnahmen zu machen.

(4) Die Dienstleistung wird unter den in § 1 Satz 1 und den von den Kammern nach § 33 bestimm-
ten Bezeichnungen erbracht.”

4. § 5 wird wie folgt geandert:

4.1In Absatz 1 werden nach den Wértern ,der Kammerangehdrigen” die Worter ,und Dienstleis-
tenden” eingefligt.

4.2 Absatz 3 wird gestrichen.

5. Nach § 5 wird folgender § 5 a eingefligt:
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(1) Die zustandige Behorde nach § 1 der Verordnung zur Regelung der Zustandigkeiten nach
Rechtsvorschriften fiir Arzte, Zahnarzte, Psychologische Psychotherapeuten, Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeuten sowie flir Apotheker vom 29. Oktober 2002 (GV. NRW. S. 564) in
der jeweils geltenden Fassung oder § 1 der Verordnung Uber Zustandigkeiten nach der Bundes-
Tierarzteordnung vom 16. September 1975 (GV. NRW. S. 549) in der jeweils geltenden Fassung
(Berufszulassungsbehorde) informiert die Kammer sowie die untere Gesundheitsbehdrde oder
die Veterinarbehorde, die fur den Ort der Berufsausiibung zustandig sind, Uber Erteilung, Erl6-
schen, Ricknahme, Ruhen und Widerruf von Approbation und Berufserlaubnis und Gbermittelt
ihnen Kopien der Meldungen nach Artikel 7 Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/EG und der der Mel-
dung beigefiuigten Dokumente.

(2) Die Berufszulassungsbehorde unterrichtet die Kammer auch tber Auskiinfte durch Aufnahm-
emitgliedstaaten nach Artikel 56 Abs. 2 der Richtlinie 2005/36/EG.

(3) Die Kammer Ubermittelt An- und Abmeldungen von Kammerangehdrigen mit Namen, Ge-
biets-, Teilgebiets-, Zusatzbezeichnung, Art der Tatigkeit und Anschrift der nach Absatz 1 zu-
standigen unteren Gesundheits- oder Veterinarbehdrde.

(4) Die Kammer unterrichtet die Berufszulassungsbehorde liber die Verletzung von Berufspflich-
ten, wenn das Verhalten geeignet ist, Zweifel an der Eignung, Wirdigkeit oder Zuverlassigkeit
von Kammerangehdrigen oder Dienstleistenden hervorzurufen, Gber Erkrankungen und korperli-
che Mangel, sofern eine weitere Berufstatigkeit erhebliche konkrete Gefahren fiir die Gesundheit
von Patientinnen und Patienten beflrchten lasst, und Uber den Ausgang der Priifungen, die sie
auf Grund von Auskiinften nach Artikel 56 Abs. 2 der Richtlinie 2005/36/EG durchgefihrt hat.”

6. § 6 wird wie folgt geandert:

6.11n Absatz 1 werden

6.1.1 die Nummer 11 gestrichen,

6.1.2 die Nummern 12 und 13 die Nummern 11 und 12 (neu),
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6.1.3 Nummer 11 (neu) wie folgt gefasst:

»11. an Kammerangehorige Heilberufsausweise auszugeben und ihnen sonstige Bescheinigungen
auszustellen. Sie nehmen fir Kammerangehdrige und, soweit sie einen Berufsausweis benoti-
gen, fir die bei ihnen tatigen berufsmaBigen Gehilfen die Aufgaben nach § 291a Abs. 5 a Satz 1
Nr. Tund 2 SBG V wahr; dazu legen sie gegeniiber den Zertifizierungsdiensteanbietern die An-
forderungen fest und gewahrleisten durch geeignete MaBnahmen deren Einhaltung,”,

6.1.4 in Nummer 12 (neu) der Punkt am Satzende durch ein Komma ersetzt und folgende neue
Nummer 13 angefigt:

»13. die durch Gesetz zugewiesenen Aufgaben im Bereich der Berufsbildung wahrzunehmen.”

6.2 Absatz 3 wird gestrichen.

6.3 Die Absatze 4 bis 6 werden Absatze 3 bis 5 (neu).

7. Nach § 6 wird folgender § 6 a eingeflgt:
.S6a

(1) Die Kammern haben durch besondere Satzung mit Genehmigung der in § 3 Abs. 1 Versiche-
rungsaufsichtsgesetz NRW bestimmten Aufsichtsbehdrde Versorgungseinrichtungen fir die
Kammerangehorigen und ihre Familienmitglieder zu schaffen. Sie kdnnen die Kammerangehori-
gen verpflichten, Mitglieder der Versorgungseinrichtung zu werden. Sie kdnnen Angehdrige an-
derer Kammern desselben Berufes mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland mit Zustimmung
der anderen Kammern in ihre Versorgungseinrichtungen aufnehmen, ihre Versorgungseinrich-
tung einer anderen Versorgungs- oder Versicherungseinrichtung desselben Berufes mit Sitz in
der Bundesrepublik Deutschland anschlieBen oder zusammen mit anderen Versorgungseinrich-
tungen desselben Berufes eine gemeinsame Versorgungseinrichtung schaffen. Das Nahere re-
geln die Kammern durch Satzung.

(2) Abweichend von § 26 Abs. 1 Satz 1 kann die Satzung der Versorgungseinrichtung bestimmen,
dass die Versorgungseinrichtung gerichtlich und auBergerichtlich durch die Vorsitzende oder
den Vorsitzenden des Verwaltungsorgans vertreten wird, das fiir die Geschaftsfiihrung der Ver-
sorgungseinrichtung zustandig ist.
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(3) Die Versorgungseinrichtungen kénnen im Rechtsverkehr unter ihrem Namen handeln, klagen
und verklagt werden. Sie verwalten ein eigenes Vermogen, das nicht flir Verbindlichkeiten der
Kammer haftet; das Vermdgen der Kammern haftet nicht fir Verbindlichkeiten der Versorgungs-
einrichtungen.

(4) Die Versorgungseinrichtungen gewahren folgende Leistungen:
1. Altersrente,

2. Berufsunfahigkeitsrente,

3. Hinterbliebenenrente.

Auf diese Leistungen besteht ein Rechtsanspruch. Die Satzung kann weitere Leistungen vorse-
hen.

(5) Die Versorgungseinrichtungen erheben von ihren Mitgliedern die zur Erbringung der Versor-
gungsleistungen notwendigen Beitrage, die sich nach den Einklinften aus der beruflichen Tatig-
keit richten und sich an den Beitragen zur gesetzlichen Rentenversicherung orientieren.

(6) Das Nahere ist in der Satzung zu regeln. Das gilt insbesondere fir:
1. die versicherungspflichtigen Mitglieder,

2. den Beginn und das Ende der Pflichtmitgliedschaft,

3. die Befreiung von der Pflichtmitgliedschaft,

4. die Mitgliedschaft nach Beendigung der Kammerzugehorigkeit,

5. die HOhe der Beitrage,

6. den Umfang der Versorgungsleistungen,

7. die Verpflichtung der Mitglieder und sonstigen Leistungsberechtigten, die fur Art und Umfang
der Beitragspflicht oder der Versorgungsleistungen erforderlichen Auskinfte zu geben,

8. die Bildung, Zusammensetzung, Wahl, Amtsdauer und Aufgaben der Organe der Versor-
gungseinrichtungen,

9. die Bestellung einer/s oder mehrerer hauptamtlicher Geschaftsfiihrerinnen oder Geschafts-
fhrer.”
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8. An § 7 Abs. 7 wird folgender Satz angefugt:

.Die Satzungen der Hochschulen im Sinne des Absatzes 4 bedurfen der Genehmigung des fiir
die Hochschulen zustandigen Ministeriums im Benehmen mit dem flr das Gesundheitswesen zu-
standigen Ministerium.”

9. § 11 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

.Die Wahlperiode dauert funf Jahre."”

10. § 18 Nr. 15 und § 19 entfallen.

1. In § 24 Abs. 2 wird Satz 2 gestrichen.

12.In § 29 Abs. 4 werden nach dem Wort ,Oberblirgermeister” die Wérter ,sowie die Berufszu-
lassungsbehdrden” und nach dem Wort ,Kammerangehdrige” die Worter ,oder Dienstleistende”
eingefigt.

13. § 30 wird wie folgt gedndert:

13.1 Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

»2. grundsatzlich am Notfalldienst teilzunehmen, wenn sie ambulant arztlich oder zahnarztlich ta-
tig sind,”.

13.2 In Nummer 4 werden nach dem Wort ,ist" die Worter ,,oder sie nicht nach den Grundsatzen
der Amtshaftung von der Haftung freigestellt sind" eingefligt.

13a. § 31 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

»Sie hat insbesondere zu § 30 Nr. 2 vorzusehen, dass die Verpflichtung zur Teilnahme am Not-
falldienst nur fiir einen bestimmten regionalen Bereich gilt; die Berufsordnung kann Ausnahme-
tatbestande von der Teilnahmeverpflichtung fir bestimmte Fallgruppen vorsehen und Teilnah-
mebefreiungen, insbesondere wegen kérperlicher Behinderungen oder besonders belastender
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familiarer Pflichten sowie wegen Teilnahme an einem klinischen Bereitschaftsdienst mit Notfall-
versorgung, kdnnen auf Antrag ganz, teilweise oder voriibergehend erteilt werden."

14. § 32 Satz 2 Nr. 6 wird wie folgt gefasst:

»0. der Praxis- und Apothekeneinrichtung; dabei sollen die besonderen Belange behinderter
Menschen berlcksichtigt werden,".

15. Nach § 32 wird folgender § 32 a eingefligt:
.8§32a

Arztinnen und Arzte, die bei Kindern im Alter von einem halben bis zu fiinfeinhalb Jahren eine
Friherkennungsuntersuchung gemaB § 26 des Fiinften Sozialgesetzbuches durchgefihrt haben,
Ubermitteln der Zentralen Stelle nach erfolgter Untersuchung folgende Daten:

1. Vor- und Familienname, ggf. friihere Namen des Kindes,
2. Datum und Ort der Geburt,

3. Geschlecht,

4. gegenwartige Anschrift des Kindes,

5. Datum und Bezeichnung der durchgefuhrten Friherkennungsuntersuchung.

Das Nahere zum Verfahren der Datenmeldungen und zum Datenabgleich einschlieBlich des Ver-
fahrens nach § 31 Abs. 5 Meldegesetz NRW regeln das flir das Gesundheitswesen zustandige
Ministerium und das Innenministerium durch Rechtsverordnung.”

16. § 36 Abs. 5 wird wie folgt geandert:

16.1In Satz 1 werden die Worter ,,, die mindestens die Halfte der regelmaBigen Arbeitszeit be-
tragt,” gestrichen.

16.2 In Satz 2 wird nach dem Wort ,Gesamtdauer” das Wort ,Niveau” eingefligt.

17. § 39 wird wie folgt geandert:
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17.1In Absatz 7 werden die Satze 4 bis 6 gestrichen.

17.2 Absatz 8 wird gestrichen.

18. § 40 erhalt folgende Fassung:
«§ 40

(1) Staatsangehorige eines europaischen Staates mit einem fachbezogenen Diplom, einem Prii-
fungszeugnis oder einem sonstigen fachlichen Weiterbildungsnachweis, die nach dem Recht der
Europaischen Union automatisch anerkannt werden oder einer solchen Anerkennung gleichste-
hen, erhalten auf Antrag die entsprechende Anerkennung nach § 35 Abs. 1 Satz 1.

(2) Staatsangehorige eines europaischen Staates haben unter den Voraussetzungen des Absat-
zes 3 einen hochstens dreijahrigen Anpassungslehrgang zu absolvieren oder eine Eignungspru-
fung unter Berlicksichtigung von Artikel 3 Abs. 1 Buchstabe h) der Richtlinie 2005/36/EG abzule-
gen (AnpassungsmaBnahmen), wenn die Dauer ihrer Weiterbildung mindestens ein Jahr unter
der von der Kammer festgesetzten Weiterbildungszeit liegt oder sich die Inhalte der Weiterbil-
dung wesentlich von denen der durch die Kammer bestimmte Weiterbildung unterscheiden. Bei
der Entscheidung Uber eine AnpassungsmaBnahme ist zu prifen, ob die von der Antrag stellen-
den Person bei ihrer beruflichen Tatigkeit erworbenen Kenntnisse den wesentlichen Unterschied
ganz oder teilweise ausgleichen kénnen.

(3) Zwischen den AnpassungsmaBnahmen kdnnen Staatsangehdrige eines europaischen Staates
wabhlen,

a) die eine Weiterbildung in einem europaischen Staat abgeschlossen haben, die nach dem
Recht der Europaischen Union nicht automatisch anerkannt ist oder einer solchen Anerkennung
nicht gleichstent,

b) die in einem Drittland eine Weiterbildung, die durch einen anderen europaischen Staat aner-
kannt worden ist, abgeschlossen haben, wenn eine dreijahrige Tatigkeit in dem jeweiligen Ge-
biet, Teilgebiet oder Bereich im Hoheitsgebiet des Staates, der die Weiterbildung anerkannt hat,
durch diesen bescheinigt wird, oder

c) wenn sie die Anforderungen an die erworbenen Rechte nach dem Recht der Europaischen
Union deshalb nicht erfillen, weil die erforderliche Berufspraxis nicht nachgewiesen wird.
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Abweichend vom Grundsatz der freien Wahl nach Satz 1 miissen Arztinnen und Arzte sowie
Zahnarztinnen und Zahnarzte eine Eignungspriifung ablegen.

(4) Erfullt eine Weiterbildung die Kriterien einer gemeinsamen Plattform im Sinne von Artikel 15
Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/EG, ist auf AusgleichsmaBnahmen zu verzichten.

(5) Die Kammer bestatigt innerhalb eines Monats den Eingang des Antrags und der Unterlagen
und teilt mit, welche Unterlagen fehlen. Entscheidungen nach Absatz 1 sind spatestens innerhalb
von drei Monaten und Entscheidungen nach den Absatzen 2 und 3 innerhalb von vier Monaten
zu treffen, wenn die Antragsunterlagen vollstandig sind.

(6) Die Kammer teilt der zustandigen Behorde eines anderen europaischen Staates auf Ersuchen
die Daten mit, die fur die Zulassung als Facharztin oder Facharzt und fir die Zulassung als Fach-
zahnarztin oder Fachzahnarzt erforderlich sind und bestatigt gegebenenfalls, dass die Mindest-
anforderungen an die Weiterbildung nach dem Recht der Europaischen Union erfiillt sind. Die
Kammer darf Ausklnfte nach Satz 1 von der zustandigen Behdrde eines anderen europaischen
Staates einholen, wenn sie berechtigte Zweifel an der Richtigkeit der Angaben der Antrag stel-
lenden Person hat.”

19. § 44 a wird wie folgt geandert:

19.1In Absatz 1 Satz 1 werden

19.1.1 das Wort ,spezifische"” durch das Wort ,besondere” und

19.1.2 die Richtlinienbezeichnung ,93/16/EWG des Rates vom 5. April 1993 zur Erleichterung der
Freiziigigkeit fiir Arzte und zur gegenseitigen Anerkennung ihrer Diplome, Priifungszeugnisse
und sonstigen Befahigungsnachweise — ABI. Nr. L 165/1 vom 7. Juli 1993 in der jeweils geltenden
Fassung - “durch die Richtlinienbezeichnung ,2005/36/EG des Europaischen Parlaments und
des Rates vom 7. September 2005 Uber die Anerkennung von Berufsqualifikationen — ABI. Nr. L
255/22 vom 30. September 2005 -" ersetzt.

19.2 Absatz 4 wird wie folgt gefasst:
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»(4) Wer einen Ausbildungsnachweis Uber die besondere Ausbildung in der Allgemeinmedizin
nach Artikel 28 der Richtlinie 2005/36/EG oder einen Befahigungsnachweis liber die spezifische
Ausbildung in der Allgemeinmedizin nach den jeweils einschlagigen Richtlinien der EU erworben
hat, erhalt auf Antrag die Anerkennung zum Fiihren der Bezeichnung gemaB Absatz 1."

20. § 47 a wird gestrichen.

21.In § 49 Abs. 3 wird das Datum ,31. Dezember 2008" durch das Datum ,,31. Dezember 2011"
ersetzt.

22. Der V. Abschnitt wird wie folgt gefasst:

V. Abschnitt
Zwangsgeld und Riigerecht

§ 58

(1) Gegen Kammerangehorige, die ihren gesetzlichen oder satzungsrechtlichen Verpflichtungen
gegeniiber der Kammer nicht nachkommen, kann, auch mehrfach, ein Zwangsgeld bis zu 2000 €
festgesetzt werden. § 6 Abs. 1 Nr. 6 bleibt unberihrt.

(2) Das Zwangsgeld muss vorher schriftlich angedroht werden. Die Androhung und die Festset-
zung des Zwangsgeldes sind den Betroffenen zuzustellen.

(3) Das Zwangsgeld wird nach den Bestimmungen des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes NRW
beigetrieben und flieBt der Kammer zu.

§58a

(1) Der Kammervorstand kann Kammerangehorige, die die ihnen obliegenden Berufspflichten
verletzt haben, riigen, wenn die Schuld gering ist und der Antrag auf Einleitung eines berufsge-
richtlichen Verfahrens nicht erforderlich erscheint. Dies gilt nicht fir beamtete Kammerangehori-
ge, soweit sie ihre Beamtenpflichten verletzt haben.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 11/41



(2) Das Rligerecht erlischt, sobald wegen desselben Sachverhalts ein berufsgerichtliches Ver-
fahren eingeleitet ist. Abweichend von Satz 1 kann in den Fallen des § 73 Abs. 1 Satz 2 das Rige-
recht wieder ausgetiibt werden. Im Ubrigen gilt § 59 Abs. 3 entsprechend.

(3) Die Ruge kann mit einem Ordnungsgeld bis zu 5000 € verbunden werden.

(4) Die nach Absatz 3 getroffenen Entscheidungen unterliegen der berufsgerichtlichen Nachpri-
fung. Der Bescheid ist mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen. § 58 Abs. 3 gilt entspre-
chend.

(5) Das Recht der Prasidentin oder des Prasidenten, Kammerangehoérige abzumahnen, bleibt un-
berlhrt.

(6) Akten Uber berufsrechtliche MaBnahmen, die nicht zu einem berufsgerichtlichen Verfahren
geflihrt haben, sind drei Jahre nach Bestandskraft der Entscheidung, in berufsgerichtlichen Ver-
fahren zehn Jahre nach Rechtskraft der Entscheidung aufzubewahren und anschlieBend zu ver-
nichten.”

23. § 63 wird wie folgt gefasst:
«§ 63

Der Vorsitz und die richterlichen Beisitzerinnen und Beisitzer des Landesberufsgerichts fur Heil-
berufe werden vom Justizministerium, der Vorsitz der Berufsgerichte fir Heilberufe vom Justiz-
ministerium oder von einer von diesem bestimmten Stelle fur die Dauer von finf Jahren bestellt.”

24. § 64 wird wie folgt geandert:

24.1In Absatz 1 Satz 1 wird die Zahl ,vier” durch die Zahl ,funf",

24.2 in Absatz 2 Satz 4 die Zahl ,vier" durch die Zahl ,funf" und
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24.3 in Absatz 4 die Zahl ,funfzig" durch die Zahl ,zwanzig" und die Zahl ,finfundzwanzig"
durch die Zahl ,zehn" ersetzt.

25.1In § 83 Abs. 1 Satz 2 wird der Betrag ,,2.500 Euro” durch den Betrag ,10.000 Euro” ersetzt.

26. In § 115 wird das Datum ,31. Dezember 2008" durch das Datum ,31. Dezember 2009" ersetzt.

2120
Artikel 2

Gesetz zur Regelung der Berufsanerkennung fiir nichtakademische Heilberufe
nach der Richtlinie 2005/36/EG und fiir Drittstaatenangehérige
(Berufsanerkennungsdurchfiihrungsgesetz - BerufsanDG-NRW)

§1
Anerkennungsbedingungen

(1) Staatsangehdrige eines Mitgliedstaates der Europaischen Union, eines Vertragsstaates des
Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum oder eines Vertragsstaates, dem Deutsch-
land und die Europaische Gemeinschaft oder Deutschland und die Europaische Union vertraglich
einen entsprechenden Rechtsanspruch eingeraumt haben (europaische Staaten), mit einem
fachbezogenen Diplom, einem Priifungszeugnis oder einem sonstigen fachlichen Aus- oder
Weiterbildungsnachweis, erhalten auf Antrag die Erlaubnis zur Fiihrung der Berufsbezeichnung
nach den Berufsgesetzen nach Absatz 2, wenn die Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes ge-
geben ist und sie Uber die fur die Auslibung der Berufstatigkeit erforderlichen Kenntnisse der
deutschen Sprache verfligen. Satz 1 gilt auch fir Angehdérige eines Drittstaates. Bestehen we-
sentliche Abweichungen hinsichtlich Dauer oder Inhalt gegentiber der deutschen Aus- oder Wei-
terbildung, ist ein Anpassungslehrgang oder eine Eignungsprifung durchzufiihren. Die Antrag
stellende Person hat die Wahl zwischen einem Anpassungslehrgang und einer Eignungsprufung.
Fir Angehorige eines Drittstaates ist eine Eignungsprifung durchzufiihren, wenn die Gleichwer-
tigkeit des Ausbildungsstandes nicht gegeben ist oder sie nur mit unangemessenem zeitlichem
oder sachlichem Aufwand feststellbar ist. Vor Durchfiihrung eines Anpassungslehrgangs oder
einer Eignungsprifung ist zu priifen, ob die von der Antrag stellenden Person im Rahmen ihrer
Berufspraxis in den europaischen Staaten erworbenen Kenntnisse den wesentlichen Unterschied
ganz oder teilweise ausgleichen kénnen. Das flr das Gesundheitswesen zustandige Ministerium
wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung das Anerkennungsverfahren und die AusgleichsmaB-
nahmen fur die Berufe nach Absatz 2 und sonstige reglementierte nichtakademische Gesund-
heitsberufe, die Verwaltungszusammenarbeit der zustandigen Behdérde mit den zustandigen Be-
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horden der europaischen Staaten und die Berichtspflicht der zustandigen Behdrden gegentber
dem Bundesministerium flir Gesundheit zur Weiterleitung an die Kommission zu regein.

(2) Absatz 1 findet auf die nachstehenden Gesetze und Verordnungen Anwendung:

1. Gesetz liber die Ermachtigung zum Erlass von Ausbildungs- und Prifungsordnungen fir Beru-
fe des Gesundheitswesens und der Familienpflege vom 6. Oktober 1987 (GV. NRW. S. 342),

2. Weiterbildungsgesetz Alten- und Gesundheits- und Krankenpflege (WGAuGuKrpfl) vom 24.
April 1990 (GV. NRW. S. 270),

3. Ausbildungs- und Prufungsordnung fiir den Beruf der Krankenpflegehelfer/innen (KrPflhiA-
PrV) vom 28. November 2003 (GV. NRW. S. 734),

4. Weiterbildungs- und Prifungsordnung zu Fachgesundheits- und Krankenpflegerinnen, -pfle-
gern, Fachgesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen, -pflegern in der Intensivpflege und An-
asthesie (WeiVIAPfl) vom 11. April 1995 (GV. NRW. S. 305),

5. Weiterbildungs- und Prifungsordnung zu Fachgesundheits- und Krankenpflegerinnen, -pfle-
gern, Fachgesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen, -pflegern fiir Krankenhaushygiene -
Hygienefachkraft (WeiVHygPfl) vom 11. April 1995 (GV. NRW. S. 315),

6. Weiterbildungs- und Prifungsordnung zu Fachgesundheits- und Krankenpflegerinnen, -pfle-
gern, Fachgesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen, -pflegern, Fachaltenpflegerinnen und
-pflegern in der Psychiatrie (WeiVPsy) vom 11. April 1995 (GV. NRW. S. 323),

7. Weiterbildungs- und Priifungsordnung zu Fachgesundheits- und Krankenpflegerinnen, -pfle-
gern, Fachgesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen, -pflegern flir den Operationsdienst
(WeiV-OP) vom 11. April 1995 (GV. NRW. S. 296),

8. Ausbildungs- und Prifungsordnung fir die Altenpflegehilfeausbildung (APRO-APH) vom 23.
August 2006 (GV. NRW. S. 404),

in der jeweils geltenden Fassung.

(3) Spezialisierte Krankenschwestern und -pfleger, die keine Ausbildung fir die allgemeine Pfle-
ge absolviert haben, sind berechtigt, ihre auslandische Berufsbezeichnung zu fiihren. Fiir Perso-
nen, die eine Erlaubnis zur Fihrung der Weiterbildungsbezeichnung gemaB den Fachweiterbil-
dungsregelungen nach Absatz 2 Nrn. 4 bis 7 beantragen, gelten die Voraussetzungen als erfllt,
wenn

1. sie in einem anderen europaischen Staat eine Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpfle-
gerin oder als Gesundheits- und Krankenpfleger, die fir die allgemeine Pflege verantwortlich
sind, abgeschlossen haben und nach § 2 Abs. 3 und 4 sowie § 25 Krankenpflegegesetz vom 16.
Juli 2003 (BGBI. | S. 1442) in der jeweils geltenden Fassung nachweisen und
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2. die Gleichwertigkeit des Weiterbildungsstandes gegeben ist.

Eine auBerhalb der Bundesrepublik erworbene abgeschlossene Weiterbildung auf der Grundlage
einer Altenpflegeausbildung ist anzuerkennen, wenn die Gleichwertigkeit nachgewiesen ist. Die
Voraussetzung gilt als erflillt, wenn die Antrag stellende Person in einem anderen europaischen
Staat eine einschlagige Weiterbildung abgeschlossen hat, sofern die Aus- und die Weiterbildung
im Herkunftsstaat keine wesentlichen Unterschiede im Vergleich zu der Altenpflegeausbildung
nach dem Gesetz Uber die Berufe in der Altenpflege (Altenpflegegesetz — AltPfIG) in der Neufas-
sung der Bekanntmachung vom 25. August 2003 (BGBI. | S. 1690) und zu der Weiterbildungs-
und Prifungsordnung nach Absatz 2 Nr. 6 hinsichtlich ihrer Dauer oder Inhalte aufweisen.

(4) Absatz 1 gilt flr eine von Staatsangehdérigen eines europaischen Staates in einem Drittland
abgeschlossene und durch einen anderen europaischen Mitgliedstaat anerkannte Aus- oder
Weiterbildung, wenn drei Jahre Berufserfahrung im Hoheitsgebiet des europaischen Staates, der
die Aus- oder Weiterbildung anerkannt hat, durch diesen bescheinigt wird.

§2
Dienstleistungsfreiheit

(1) Antrag stellende Personen europaischer Staaten sind berechtigt, vorlibergehend oder gele-
gentlich Dienstleistungen in den Berufen nach § 1 Abs. 2 und sonstigen reglementierten nicht-
akademischen Gesundheitsberufen zu erbringen, wenn die Antrag stellende Person

a) zur Ausiibung desselben Berufs rechtmaBig in einem anderen europaischen Staat niederge-
lassen ist oder

b) diesen Beruf mindestens zwei Jahre in Vollzeit wahrend der vorhergehenden zehn Jahre in
einem anderen europdischen Staat ausgelbt hat und der Beruf dort nicht reglementiert ist und

c) die deutsche Sprache im Bereich der allgemeinen Umgangssprache und die erforderliche
Fachsprache in Wort und Schrift ausreichend beherrscht.

In die Beurteilung nach Satz 1 erster Halbsatz sind die Dauer, Haufigkeit, regelmaBige Wieder-
kehr und Kontinuitat der Dienstleistung einzubeziehen.

(2) Dienstleistende unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen wie vergleichbare deutsche Be-
rufsangehdrige.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 15/41



§3
Fortbildung

Eine Fortbildungspflicht besteht gemaB Artikel 22 Buchstabe b) Richtlinie 2005/36/EG fir Ge-
sundheits- und Krankenpfleger/innen. Das flir das Gesundheitswesen zustandige Ministerium
wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung das Nahere zur Fortbildung zu bestimmen.

§4
Fihren der Berufsbezeichnung und akademischer Titel, Prifung der Sprachkenntnisse

(1) Personen, die einen reglementierten Beruf gemas § 1 Abs. 2 austiben diirfen und nicht unter §
2 fallen, flihren die deutsche Berufsbezeichnung.

(2) Die Erlaubnis zur Fiihrung der Berufsbezeichnung nach den bundes- und landesrechtlichen
Aus- und Weiterbildungsregelungen wird erteilt, wenn die Antrag stellende Person die Voraus-
setzungen nach den Berufsgesetzen erfillt und die deutsche Sprache im Bereich der allgemei-
nen Umgangssprache und der erforderlichen Fachsprache in Wort und Schrift ausreichend be-
herrscht. Das flur das Gesundheitswesen zustandige Ministerium wird ermachtigt, durch Rechts-
verordnung das Nahere zur Prifung der Sprachkenntnisse in den Berufen nach § 1 Abs. 2, den
nichtakademischen Heilberufen nach Bundesrecht und sonstigen reglementierten nichtakademi-
schen Gesundheitsberufen zu bestimmen.

(3) Personen aus europaischen Staaten sind berechtigt, den akademischen Titel des anderen
europdischen Staates und gegebenenfalls die entsprechende Abkurzung in der Sprache des an-
deren Staates zu fihren.

§5
Inkrafttreten, Berichtspflicht

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkindung in Kraft. Die Landesregierung berichtet dem
Landtag bis zum 31. Dezember 2012 iber die Erfahrungen mit diesem Gesetz.

2120

Artikel 3
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Das Gesetz liber den 6ffentlichen Gesundheitsdienst (0GDG NRW) vom 25. November 1997 (
GV. NRW. S. 430), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 1. Marz 2005 (GV. NRW. S. 190), wird wie
folgt geandert:

1. In § 6 Abs. 2 wird die Angabe ,§ 18 Abs. 2" durch die Angabe ,§ 18 Abs. 4" ersetzt.

2. § 18 wird wie folgt geandert:

2.1 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

«(1) Wer einen nichtakademischen Heilberuf selbststandig ausiiben méchte oder Angehdérige die-
ses Berufes beschaftigen mochte, hat die Aufnahme und die Beendigung dieser Tatigkeit der un-
teren Gesundheitsbehdrde anzuzeigen, in deren Bezirk die Tatigkeit ausgetbt wird."

2.2 Es werden folgende Absatze 2 und 3 eingefugt:

«(2) Absatz 1 gilt auch fir Dienstleistende nach Artikel 5 der Richtlinie 2005/36/EG, die zur vor-
Ubergehenden oder gelegentlichen Erbringung von Dienstleistungen von einem europaischen
Staat gemaB § 1 Abs. 1 Satz 1 Berufsanerkennungsdurchflihrungsgesetz in den Geltungsbereich
dieses Gesetzes wechseln. Bei einem erstmaligen Wechsel ist der zustandigen unteren Gesund-
heitsbehdrde die voraussichtliche Dauer vor Aufnahme der Dienstleistung schriftlich zu melden.
Danach ist die Meldung einmal jahrlich zu erneuern, wenn die dienstleistende Person beabsich-
tigt, wahrend des betreffenden Jahres voriibergehend oder gelegentlich Dienstleistungen zu er-
bringen.

(3) Das fur das Gesundheitswesen zustandige Ministerium wird ermachtigt, durch Rechtsverord-
nung das Nahere zum Melde- und Nachprufungsverfahren nach Absatz 1und 2 zu regeln.”

2.3 Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 4 (neu).

2.4 Im Absatz 4 (neu) werden die Worter ,Berufes des Gesundheitswesens" durch die Worter
,hichtakademischen Heilberufes" ersetzt.

2120
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Artikel 4

Das Gesetz zur Durchfiihrung des Altenpflegegesetzes und zur Ausbildung in der Altenpfle-
gehilfe vom 27. Juni 2006 (GV. NRW. S. 290) wird wie folgt geadndert:

1. An den Namen des Gesetzes wird angefigt: ,(Landesaltenpflegegesetz — AltPfIG-NRW)".

2.In § 1 wird nach Satz 1folgender neuer Satz 2 eingefligt:

LZustandige Behorde fur die Umsetzung des Gesetzes zur Regelung der Berufsanerkennung fur
nichtakademische Heilberufe nach der Richtlinie 2005/36/EG und fur Drittstaatenangehdrige
(Berufsanerkennungsdurchfiihrungsgesetz — BerufsanDG-NRW) ist die Bezirksregierung.”

Der Satz 2 (alt) wird Satz 3 (neu).

2120

Artikel 5

Verordnung zur Regelung des Anerkennungsverfahrens und
der Verwaltungszusammenarbeit nach der Richtlinie 2005/36/EG und fiir Drittstaatenangeh6-
rige
(Berufsanerkennungsdurchfiihrungsverordnung - BerufsanDVO-NRW)

Aufgrund des § 1 Abs. 1 des Gesetzes zur Regelung der Berufsanerkennung flr nichtakademi-
sche Heilberufe nach der Richtlinie 2005/36/EG und fir Drittstaatenangehorige (Berufsanerken-
nungsdurchfihrungsgesetz — BerufsanDG-NRW) vom 20. November 2007 (GV. NRW. S. 572)
wird verordnet:

§1
Geltungsbereich

Diese Verordnung gilt fur die in § 1 Abs. 2 Berufsanerkennungsdurchflihrungsgesetz genannten
Berufe und sonstige reglementierte nichtakademische Gesundheitsberufe. Sie regelt das Aner-
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kennungsverfahren nach der Richtlinie 2005/36/EG und fir Drittstaatenangehérige, die Verwal-
tungszusammenarbeit der zustandigen Behorden und die Berichtspflicht gegenliber dem Bun-
desministerium fur Gesundheit zur Weiterleitung an die Kommission.

§2
Anerkennungsbedingungen fur gleichgestellte Ausbildungsgange

(1) Jeder Ausbildungsnachweis Uiber Ausbildungsgange, der nicht dem Grundsatz der automati-
schen Anerkennung nach Titel Il Kapitel lll der Richtlinie 2005/36/EG unterliegt und von der zu-
standigen Behdrde in einem anderen europaischen Staat ausgestellt wurde, ist den deutschen
Ausbildungsnachweisen gleichgestellt, sofern er eine Ausbildung abschlieBt, von diesem euro-
paischen Staat als gleichwertig anerkannt wird und in Bezug auf die Aufnahme oder Ausiibung
eines Berufs dieselben Rechte verliehen werden. Die Befahigungs- oder Ausbildungsnachweise
missen bescheinigen, dass das Berufsqualifikationsniveau des Inhabers zumindest unmittelbar
unter dem Niveau nach Artikel 11 Richtlinie 2005/36/EG liegt, das die deutschen Berufsgesetze
fordern.

(2) Ist der Beruf in einem anderen europaischen Staat nicht reglementiert, darf der Beruf ausge-
Ubt werden, wenn dieser in den vorhergehenden zehn Jahren dort zwei Jahre in Vollzeit ausge-
Ubt wurde und die Befahigungs- oder Ausbildungsnachweise der zustandigen Behdérde des an-
deren europaischen Staates bescheinigen, dass

1. das Berufsqualifikationsniveau des Inhabers zumindest unmittelbar unter dem Niveau nach Ar-
tikel 11 Richtlinie 2005/36/EG der deutschen Ausbildung liegt und

2. der Inhaber auf die Ausiibung des betreffenden Berufs vorbereitet wurde.

(3) Ein hochstens dreijahriger Anpassungslehrgang oder die Ablegung einer Eignungsprifung
kénnen verlangt werden, wenn

a) die Aus- oder die Weiterbildungsdauer in dem anderen europaischen Staat die Dauer der
deutschen Aus- oder Weiterbildung um mindestens ein Jahr unterschreitet;

b) die Aus- und Weiterbildung in dem anderen europaischen Staat sich auf Facher bezieht, die
sich wesentlich von denen unterscheiden, die durch den Ausbildungsnachweis abgedeckt wer-
den, die flr die deutsche Aus- oder Weiterbildung vorgeschrieben ist;

c) die Aus- oder Weiterbildung eine oder mehrere reglementierte berufliche Tatigkeiten umfasst,
die in dem anderen europdischen Staat der Antrag stellenden Person nicht Bestandteil des ent-
sprechenden reglementierten Berufs sind, und wenn dieser Unterschied sich auf Facher bezieht,
die sich wesentlich von denen unterscheiden, die von dem Befahigungs- oder Ausbildungsnach-
weis abgedeckt werden, den die Antrag stellende Person vorlegt.
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Vor Durchfuhrung eines Anpassungslehrgangs oder einer Eignungsprifung ist zu prifen, ob die
von der Antrag stellenden Person im Rahmen ihrer Berufspraxis in einem europaischen Staat er-
worbenen Kenntnisse den wesentlichen Unterschied ganz oder teilweise ausgleichen kdnnen.

(4) Fur den Beruf der Altenpflegehilfe kdnnen abweichend von Absatz 3 Satz 1 Buchstabe a) ein
hdchstens zwdlfmonatiger Anpassungslehrgang oder die Ablegung einer Eignungsprufung ver-
langt werden, wenn die Aus- oder die Weiterbildungsdauer in einem anderen europaischen Staat
die Dauer der deutschen Ausbildung um mindestens drei Monate unterschreitet.

§3
Befreiung von AusgleichsmaBnahmen auf der Grundlage gemeinsamer Plattformen

Erfillen die Berufsqualifikationen des Antragstellers die Kriterien der gemeinsamen Plattformen
nach Artikel 15 Richtlinie 2005/36/EG, sind AusgleichsmaBnahmen nach § 2 Abs. 3 nicht durch-
zuflhren.

§4
Unterlagen und Bescheinigungen

(1) Der zustandigen Behorde sind vorzulegen:
1. ein Staatsangehorigkeitsnachweis.

2. eine Kopie der Befahigungsnachweise oder des Ausbildungsnachweises, der zur Aufnahme
des entsprechenden Berufes berechtigt, sowie gegebenenfalls eine Bescheinigung Uber die er-
worbene Berufserfahrung.

3. Nachweise Uber die Zuverlassigkeit; als solche werden Bescheinigungen Uber die Konkurs-
freiheit, Uber das Nichtvorliegen eines schwerwiegenden standeswidrigen Verhaltens oder einer
Verurteilung wegen strafbarer Handlungen anerkannt, die von den zustandigen Behdrden des
anderen europaischen Staates ausgestellt wurden und die belegen, dass die Erfordernisse fur
die Aufnahme des Berufs gemaB § 1 Abs. 2 BerufsanDG-NRW erflillt werden. Werden in dem an-
deren europaischen Staat diese Bescheinigungen nicht ausgestellt, kdnnen sie durch eine eides-
stattliche Erklarung ersetzt werden, die die betreffende Person vor der zustandigen Behorde
oder gegebenenfalls vor einem Notar abgibt.

4. ein in einem anderen europaischen Staat ausgestellter Nachweis Uber die kdrperliche und
geistige Gesundheit der Antrag stellenden Person; dieser darf nicht alter als drei Monate sein.
Wird in dem anderen europaischen Staat kein solcher Nachweis verlangt, erkennt die zustandige
Behorde eine von einer zustandigen Behdrde des anderen europaischen Staates ausgestellte
entsprechende Bescheinigung an.
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5. eine Haftpflichtversicherung, soweit fur die Ausiibung des Berufs erforderlich; anzuerkennen
ist ein Nachweis einer Bank oder einer Versicherung, dass die Antrag stellende Person gegen die
finanziellen Risiken ihrer beruflichen Tatigkeit ausreichend haftpflichtversichert ist.

(2) Die zustandige Behorde kann von der Antrag stellenden Person verlangen, dass zusammen
mit den Ausbildungsnachweisen eine Bescheinigung der zustandigen Behdrde des anderen eu-
ropaischen Staates vorgelegt wird, aus der hervorgeht, dass diese Nachweise den in der Richtli-
nie 2005/36/EG verlangten Nachweisen entsprechen. Die Bescheinigungen dirfen bei ihrer Vor-
lage nicht alter als drei Monate sein.

(3) Bestehen berechtigte Zweifel Uber die Authentizitat der ausgestellten Bescheinigungen und
Ausbildungsnachweise, soll die zustandige Behérde von der zustandigen Behdrde des anderen
europaischen Staates eine Bestatigung Uber die Authentizitat der Unterlagen sowie eine Bestati-
gung daruber verlangen, dass die Mindestanforderungen der Ausbildung nach der Richtlinie
2005/36/EG erflllt werden.

(4) Beziehen sich Ausbildungsnachweise, die von der zustandigen Behorde eines anderen euro-
paischen Staates ausgestellt wurden, auf eine Ausbildung, die ganz oder teilweise in einer im
Hoheitsgebiet eines anderen europaischen Staates niedergelassenen Einrichtung absolviert wur-
de, so kann die zustandige Behorde bei berechtigten Zweifeln bei der zustandigen Stelle des
Ausstellungsstaates uberprifen, ob

1. der Ausbildungsgang in der betreffenden Einrichtung von der Ausbildungseinrichtung offiziell
bescheinigt worden ist;

2. der ausgestellte Ausbildungsnachweis dem entspricht, der verliehen worden ware, wenn der
Ausbildungsgang vollstandig dort absolviert worden ware;

3. mit dem Ausbildungsnachweis im Hoheitsgebiet dieses europaischen Staates dieselben beruf-
lichen Rechte verliehen werden.

§5
Verfahren fur die Anerkennung der Berufsqualifikationen

(1) Die zustandige Behorde bestatigt der Antrag stellenden Person binnen eines Monats den
Empfang der Unterlagen und teilt ihr gegebenenfalls mit, welche Unterlagen fehlen.

(2) Das Verfahren fir die Priifung eines Antrags auf Anerkennung muss innerhalb kiirzester Zeit
abgeschlossen werden, spatestens jedoch drei Monate nach Einreichung der vollstandigen Un-
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terlagen der betreffenden Person; die Entscheidung muss von der zustandigen Behdrde ord-
nungsgeman begriindet werden. Diese Frist verlangert sich bei den Berufen, die nicht dem
Grundsatz der automatischen Anerkennung nach der Richtlinie 2005/36/EG unterliegen, um ei-
nen Monat.

§6

Verwaltungszusammenarbeit

(1) Die zustandige Behdrde arbeitet mit den zustandigen Behdrden der europaischen Staaten und
den nationalen Kontaktstellen nach Artikel 57 der Richtlinie 2005/36/EG eng zusammen und leis-
tet Amtshilfe, um die Anwendung der Richtlinie zu erleichtern. Sie stellt die Vertraulichkeit der
ausgetauschten Informationen sicher.

(2) Die zustandige Behorde unterrichtet die zustandige Behdrde des Herkunftsmitgliedstaates
Uber Sachverhalte, die sich auf die Ausliibung des Berufes auswirken kdnnen, z.B. Gber das Vor-
liegen strafrechtlicher Sanktionen, Uiber die Ricknahme, den Widerruf und die Anordnung des
Ruhens der Erlaubnis, Uber die Untersagung der Ausiibung der Tatigkeit und Uber Tatsachen, die
eine dieser Sanktionen oder MaBnahmen rechtfertigen wirden; dabei sind die Rechtsvorschrif-
ten Uber den Schutz personenbezogener Daten im Sinne der Richtlinien 95/46/EG des Europai-
schen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz naturlicher Personen bei der
Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr und 2002/58/EG des Eu-
ropaischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 2002 lber die Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten und den Schutz der Privatsphare in der elektronischen Kommunikation (Datenschutz-
richtlinie fir elektronische Kommunikation) einzuhalten.

(3) Die zustandige Behorde entscheidet Uber Art und Umfang der durchzufiihrenden Prifungen
und unterrichtet die zustandige Behorde im Herkunftsmitgliedstaat Giber die Konsequenzen, die
sie aus den Ubermittelten Auskinften zieht.

§7
Berichte

Die zustandige Behorde legt dem Bundesministerium flir Gesundheit zur Weiterleitung an die
Kommission alle zwei Jahre nach dem 20. Oktober 2007 einen Bericht Giber die Anwendung der
Richtlinie 2005/36/EG auf die Berufe gemaB § 1 Abs. 2 Berufsanerkennungsdurchfiihrungsge-
setz und sonstige reglementierte nichtakademische Gesundheitsberufe vor. Neben den allge-
meinen Ausflihrungen enthalt dieser Bericht eine statistische Aufstellung der getroffenen Ent-
scheidungen sowie eine Beschreibung der Hauptprobleme, die sich aus der Anwendung dieser
Richtlinie ergeben.
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§8
Inkrafttreten; AuBerkrafttreten

Die Verordnung tritt am Tage nach der Verkiindung in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember
2007 auBer Kraft.

2120
Artikel 6

Verordnung zur Durchfilhrung des Meldeverfahrens
nach § 18 Gesetz liber den o6ffentlichen Gesundheitsdienst
(DVMeld-OGDG-NRW)

Aufgrund des § 18 Abs. 3 Gesetz liber den 6ffentlichen Gesundheitsdienst (OGDG NRW) vom 25.
November 1997 (GV. NRW. S. 430), zuletzt gedandert durch Gesetz vom 1. Marz 2005 (GV. NRW.
S. 190), wird verordnet:

§1
Anwendungsbereich

Die Verordnung regelt das Meldeverfahren fir Angehorige der nichtakademischen Heilberufe,
die ihren Beruf selbststandig austiben wollen und fiir Arbeitgeber, die Angehdrige dieser Berufe
beschaftigen wollen. Sie regelt auch das Meldeverfahren fir Dienstleistende nach Artikel 5
Richtlinie 2005/36/EG, die zur Erbringung von Dienstleistungen von einem anderen europdischen
Staat in den Zustandigkeitsbereich dieses Gesetzes wechseln.

§2
Unterlagen

Angehdrige der nichtakademischen Heilberufe, die ihren Beruf selbststdndig austiben wollen und
Arbeitgeber, die Angehdorige dieser Berufe beschaftigen wollen, sind verpflichtet, vor erstmaliger
Ausilbung der beruflichen Tatigkeit dem Kreis oder der kreisfreien Stadt als zustandiger Behorde
eine beglaubigte Kopie der Erlaubnis zur Flihrung der Berufsbezeichnung und einen Nachweis
Uber die Staatsangehorigkeit vorzulegen. Sie sind verpflichtet, der zustandigen Behoérde den Be-
ginn und die Beendigung der beruflichen Tatigkeit zu melden.
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§3
Dienstleistung

(1) Soweit Dienstleistungen erstmals erbracht werden oder sich eine wesentliche Anderung ge-
genuber der bisher bescheinigten Situation ergibt, ist die dienstleistende Person verpflichtet, fol-
gende Dokumente beizufligen:

a) einen Nachweis Uber die Staatsangehdrigkeit;

b) eine Bescheinigung dariiber, dass die dienstleistende Person in dem anderen europaischen
Staat rechtmaBig zur Ausiibung der betreffenden Tatigkeiten niedergelassen ist und dass ihr die
Auslbung dieser Tatigkeiten zum Zeitpunkt der Vorlage der Bescheinigung nicht, auch nicht vor-
Ubergehend, untersagt ist;

c) einen Berufsqualifikationsnachweis;

d) einen Nachweis darlber, dass die betreffende Tatigkeit wahrend der vorhergehenden zehn
Jahre mindestens zwei Jahre lang in Vollzeit ausgelibt wurde, wenn der Beruf im Staat der Nie-
derlassung nicht reglementiert ist;

e) einen Nachweis Giber den Beginn und Uber die Beendigung der beruflichen Tatigkeit.

(2) Die Dienstleistung wird unter der Berufsbezeichnung des europaischen Staates der Nieder-
lassung der Dienstleistenden erbracht, sofern fiir die betreffende Tatigkeit eine solche Berufsbe-
zeichnung existiert. Die Berufsbezeichnung wird in der Amtssprache oder einer der Amtsspra-
chen des europaischen Staates geflihrt, und zwar so, dass keine Verwechslung mit den Berufs-
bezeichnungen nach Landes- oder Bundesrecht moglich ist. Falls die genannte Berufsbezeich-
nung in dem anderen europaischen Staat nicht existiert, geben Dienstleistende ihren Ausbil-
dungsnachweis in der Amtssprache oder einer der Amtssprachen des Herkunftsstaates an.

(3) Vor der ersten Erbringung einer Dienstleistung von Angehdrigen reglementierter Gesund-
heitsberufe, die nicht dem Grundsatz der automatischen Anerkennung nach Titel Il Kapitel llI
Richtlinie 2005/36/EG unterliegen, soll die zustandige Behdrde die Berufsqualifikationen der
dienstleistenden Person nachpriifen. Sie soll die dienstleistende Person innerhalb eines Monats
nach Eingang der Meldung und der erforderlichen Unterlagen Uber das Ergebnis der Nachpru-
fung unterrichten. Sollten Schwierigkeiten auftreten, die zu einer Verzégerung fuhren kdnnten,
unterrichtet die zustandige Behdrde die dienstleistende Person innerhalb eines Monats lber die
Grunde fur diese Verzogerung und Uber den Zeitplan fir eine Entscheidung, die vor Ablauf des
zweiten Monats ab Eingang der vollstandigen Unterlagen ergehen muss. Besteht ein wesentli-
cher Unterschied zwischen der beruflichen Qualifikation der dienstleistenden Person und der
landesrechtlichen Aus- oder Weiterbildung und ist dieser so groB, dass die Ausibung dieser Ta-
tigkeit eine Gefahr fur die o6ffentliche Gesundheit darstellt, ist die dienstleistende Person ver-
pflichtet, nachzuweisen, insbesondere durch eine Eignungsprifung, dass sie die fehlenden
Kenntnisse und Fahigkeiten erworben hat. Ist die Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes ge-
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geben, erhalt die dienstleistende Person die Erlaubnis zur Fihrung der entsprechenden Berufs-
bezeichnung nach Landes- oder Bundesrecht und erbringt die Dienstleistung abweichend von
Absatz 2 unter dieser Berufsbezeichnung. In jedem Fall muss die Erbringung der Dienstleistung
innerhalb des Monats erfolgen konnen, der auf der nach Satz 3 getroffenen Entscheidung folgt.
Bleibt eine Reaktion der zustandigen Behorde innerhalb der vorgegebenen Fristen aus, darf die
Dienstleistung erbracht werden.

(4) Die zustandige Behorde soll von der zustandigen Behorde des anderen europdischen Staates
Informationen Uber die RechtmaBigkeit der Niederlassung und die gute Flhrung der dienstleis-
tenden Person anfordern sowie Informationen dariber, die sich auf die Auslibung des Berufes
ausuben kénnen, z.B. Uber das Vorliegen strafrechtlicher Sanktionen, Uber die Riicknahme, den
Widerruf und die Anordnung des Ruhens der Erlaubnis, liber die Untersagung der Austbung der
Tatigkeit und Uber Tatsachen, die eine dieser Sanktionen oder MaBnahmen rechtfertigen wir-
den.

(5) Die zustandige Behorde sorgt flir den Austausch aller Informationen, die im Falle von Be-
schwerden eines Dienstleistungsempfangers gegen Dienstleistende fir ein ordnungsgemaBes
Beschwerdeverfahren erforderlich sind. Sie unterrichtet den Dienstleistungsempfanger tber das
Ergebnis der Beschwerde. Wird beim Erbringen der Dienstleistung gegen die Rechte und Pflich-
ten nach den in § 1 Abs. 2 Berufsanerkennungsdurchfiihrungsgesetz aufgefiihrten beruferechtli-
chen Regelungen verstoBen, so hat die zustandige Behdrde unverziglich die zustandige Behor-
de des europaischen Herkunftsmitgliedstaates dieses Dienstleistungserbringers hierliber zu un-
terrichten.

§4
Inkrafttreten, Berichtspflicht

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkindung in Kraft. Das fir Gesundheit zustandige
Ministerium berichtet der Landesregierung bis zum 31. Dezember 2012 (iber die Erfahrungen mit
dieser Verordnung.

2120
Artikel 7

Verordnung zur Durchfiihrung der Priifung von Sprachkenntnissen nach der Richtlinie
2005/36/EG
und fiir Drittstaatenangehdorige fiir den Bereich der nichtakademischen Heilberufe (DV-
Sprachpriif-NRW)
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Aufgrund des § 4 Abs. 2 des Gesetzes zur Regelung der Berufsanerkennung fur nichtakademi-
sche Heilberufe nach der Richtlinie 2005/36/EG und fiir Drittstaatenangehérige (Berufsanerken-
nungsdurchflihrungsgesetz - BerufsanDG-NRW) vom 20. November 2007 (GV. NRW. S. 572)
wird verordnet:

§1
Anwendungsbereich

Die Verordnung regelt die Durchfihrung der Prifung der fir die vortbergehende Dienstleistung
und zeitlich nicht eingeschrankten Berufsaustubung erforderlichen Sprachkenntnisse der bun-
desrechtlich geregelten nichtakademischen Heilberufe sowie fiir die in § 1 Abs. 2 Berufsanerken-
nungsdurchfihrungsgesetz und sonstigen reglementierten nichtakademischen Gesundheitsbe-
rufe.

§2
Sprachpriifung

(1) Eine Sprachprifung soll nur dann erfolgen, wenn konkrete Anhaltspunkte daflir erkennbar
sind, dass keine ausreichenden Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und Schrift in den
Bereichen Umgangs- und Fachsprache gegeben sind.

(2) Durch die Sprachprifung soll die Antrag stellende Person nachweisen, dass eine fiir die Be-
rufsauslibung ausreichende Kenntnis der deutschen Sprache in Wort und Schrift in den Berei-
chen Umgangs- und Fachsprache gegeben ist, so dass sie insbesondere

1. mit Arztinnen und Arzten sowie mit Patientinnen und Patienten kommunizieren und ein an der
erforderlichen Behandlung orientiertes angemessenes Gesprach fihren kann;

2. sich mit Verwaltungsbehdrden verstandigen kann und die geltenden Berufsregeln und Rechts-
vorschriften versteht;

3. administrative Aufgaben erfullen und

4. durchzufiihrende MaBnahmen nach dem Stand der Wissenschaft dokumentieren kann.

(3) Die Sprachprifung besteht aus einer schriftlichen und einer miindlichen Prifung. Sie soll bis
zu einer Stunde dauern und folgende Aufgabenbereiche umfassen:

1. Verstehen und Verarbeiten eines Gesprachsverlaufs;

2. Verstehen und Bearbeiten eines Fachtextes und
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3. Vorgabenorientierte Textwiedergabe und Dokumentation von Leistungen.

Die Leistungen werden danach bewertet, ob die gestellte Aufgabe vollstandig und angemessen
erflllt wurde. Es wird lediglich die Feststellung getroffen, dass der Nachweis der flir die Berufs-
ausibung ausreichenden Kenntnis der deutschen Sprache erbracht oder nicht erbracht wurde.

§3
Zustandige Behorden

Zustandig fir die Durchflihrung der Sprachprifung sind
a) die Kreise und kreisfreien Stadte,

b) fir den Bereich der Altenpflege und der Altenpflegehilfe die Bezirksregierung.

§4
Inkrafttreten, Berichtspflicht

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkiindung in Kraft. Das flir Gesundheit zustandige
Ministerium berichtet der Landesregierung bis zum 31. Dezember 2012 Uiber die Erfahrungen mit
dieser Verordnung.

2120

Artikel 8

Das Gesetz Uiber die Ermachtigung zum Erlass von Ausbildungs- und Prifungsordnungen fiir
Berufe des Gesundheitswesens und der Familienpflege vom 6. Oktober 1987 (GV. NRW. S.
342), zuletzt geéndert durch Gesetz vom 18. November 2003 (GV. NRW. S. 693), wird wie folgt
geandert:

1. In der Uberschrift (Bezeichnung des Gesetzes) werden nach dem Wort ,Familienpflege” die
Worter ,und zur Durchfithrung von Modellvorhaben nach dem Krankenpflegegesetz" ange-
flgt.

2. Die Worter ,Einziger Paragraph” werden durch die Bezeichnung ,§ 1" ersetzt.
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3. § 1 (neu) wird wie folgt gedndert:

3.1In Absatz 1 Satz 1 werden die Worter ,Gesundheitsaufseher(innen), Krankenpflegehelferin-

nen/Krankenpflegehelfer” durch die Woérter ,Hygienekontrolleurinnen/Hygienekontrolleure, Ge-
sundheits- und Krankenpflegeassistentinnen/Gesundheits- und Krankenpflegeassistenten” er-
setzt.

3.2 Absatz 2 wird wie folgt geandert:

3.2.1In Nummer 1 werden die Worter ,Krankenschwester, -pfleger, Kinderkrankenschwester,
-pfleger” durch die Worter ,Gesundheits- und Krankenpflegerin/Gesundheits- und Krankenpfle-
ger, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin/Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger” ersetzt.

3.2.2 Das Wort ,Gesundheitsaufseher(innen)" wird durch das Wort ,Hygienekontrolleurinnen/
Hygienekontrolleure” ersetzt.

3.2.3 Die Worter ,Krankenpflegehelferinnen/Krankenpflegehelfer” werden durch die Woérter ,Ge-
sundheits- und Krankenpflegeassistentinnen-/Gesundheits- und Krankenpflegeassistenten” er-
setzt.

3.2.4 In Nummer 6 wird das Wort ,Krankenpflegehilfe" durch die Worter ,Gesundheits- und
Krankenpflegeassistenz" ersetzt.

3.3 In Absatz 4 werden die Woérter ,Krankenpflegehelferinnen-/Krankenpflegehelfer” durch die
Worter ,Gesundheits- und Krankenpflegeassistentinnen/Gesundheits- und Krankenpflegeassis-
tenten” ersetzt.

4. Nach § 1 (neu) wird folgender Paragraph neu eingefiigt:

WS 2
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Unter den Voraussetzungen des § 4 Abs. 6 des Gesetzes Uber die Berufe in der Krankenpflege
und zur Anderung anderer Gesetze vom 16. Juli 2003 (BGBI | S. 1442) kann das fiir das Gesund-
heitswesen zustandige Ministerium zur Durchfihrung von Modellvorhaben von § 4 Abs. 2 Satz 1
KrPfIG sowie von § 8 KrPfIAPrV Abweichungen zulassen.”

5. Artikel 4 des Gesetzes vom 18. November 2003 (GV. NRW. S. 693) wird neuer § 3.

2124

Artikel 9

Das Gesetz liber die Berufsausiibung der Hebammen und Entbindungspfleger (Landeshebam-
mengesetz - LHebG NRW) vom 5. Marz 2002 (GV. NRW. S. 102), zuletzt geandert durch Artikel
39 des Gesetzes vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 351), wird wie folgt geandert:

1. § 1 Abs. 2 wird wie folgt geandert:

1.1 In Nummer 4 werden die Worter ,Fort- und Weiterbildung” durch das Wort ,Fortbildungs-
pflicht" ersetzt.

1.2 Nach Nummer 5 werden ein Sternchen, ein Absatz und die folgende FuBnote angefligt:

~Nummer 4 beruht auf der Umsetzung der Richtlinie 2005/36/EG."

2.In § 4 wird der folgende Satz 2 neu eingefligt:

.Das Landesprifungsamt fir Medizin, Psychotherapie und Pharmazie bei der Bezirksregierung
Mdunster ist die zustandige Behdrde fir die Berufsanerkennung EU- und Drittstaatenangehdériger
mit Ausnahme der Entscheidung liber die Flihrung der Berufsbezeichnung einschlieBlich der da-
fur erforderlichen Sprachprifung sowie fir die Nachprifung der Berufsqualifikationen von
Dienstleistenden gemaR Artikel 7 Abs. 4 Richtlinie 2005/36/EG fur Antrage ab dem 1. Januar
2008."

Satz 2 (alt) wird Satz 3 (neu). Satz 3 (alt) wird Satz 4 (neu).
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3. § 5 (alt) wird gestrichen. § 6 (alt) wird § 5 (neu).

2124

Artikel 10

Das Weiterbildungsgesetz Alten- und Gesundheits- und Krankenpflege (WGAuGuKrpfl) vom
24. April 1990 (GV. NRW. S. 270), zuletzt geandert durch Artikel 56 des Gesetzes vom 5. April
2005 (GV. NRW. S. 306), wird wie folgt gedndert:

1. In § 3 Abs. 1 Nr. 1 werden die Angaben ,Krankenpflegegesetzes vom 4. Juni 1985 (BGBI. | S.
893)"” durch die Angaben ,Gesetzes liber die Berufe in der Krankenpflege und zur Anderung an-
derer Gesetze vom 16. Juli 2003 (BGBI. | S. 1442)" ersetzt.

2.In § 7 Abs. 1 Nr. 7 werden nach dem Wort ,Gleichwertigkeit” die Worter ,,, das Verfahren der
Berufsanerkennung sowie die Verfahrensordnung der Prifungskommission” angeflgt.

2124

Artikel 11

Die Berufsordnung fiir Hebammen und Entbindungspfleger (HebBO NRW) vom 4. Mai 2002
(GV. NRW. S. 165), geandert durch Artikel 40 des Gesetzes vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 351),
wird wie folgt gedndert:

1. In § 1 Satz 2 werden die Angaben ,50 des Vertrages zur Grindung der Europaischen Gemein-
schaft” durch die Angaben ,5 der Richtlinie 2005/36/EG" ersetzt.

2. § 7 wird wie folgt gedndert:

2.11In der Uberschrift wird das Wort ,Fortbildung” durch das Wort ,Fortbildungspflicht” ersetzt.
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2.2 Nach Satz 2 werden ein Sternchen, ein Absatz und die folgende FuBnote angefligt:

.FSatz 1 beruht auf der Umsetzung der Richtlinie 2005/36/EG."

3.1In § 8 Nr. 2 werden nach dem Wort ,versichern” die Wérter ,und die unteren Gesundheitsbe-
hdérden Uber Einzelheiten ihrer Berufshaftpflicht zu informieren” eingefugt.

4. § 10 wird gestrichen. § 11 wird § 10 (neu).

2124

Artikel 12

Die Weiterbildungs- und Prifungsordnung zu Fachgesundheits- und Krankenpflegerinnen,
-pflegern, Fachgesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen, -pflegern fiir den Operations-
dienst (WeiV-OP) vom 11. April 1995 (GV. NRW. S. 296), zuletzt geandert durch Artikel 60 des
Gesetzes vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 306), wird wie folgt geandert:

1. In § 23 Abs. 2 Satz 3 werden die Worter ,Der Kreis, die kreisfreie Stadt" durch die Woérter ,,Das
Landesprifungsamt fir Medizin, Psychotherapie und Pharmazie bei der Bezirksregierung Mins-
ter” ersetzt.

2.In § 24 werden die Absatze 2 und 3 gestrichen und folgender neuer Absatz 2 eingefligt:

»(2) Das Landespriifungsamt fur Medizin, Psychotherapie und Pharmazie bei der Bezirksregie-
rung Munster ist die zustdndige Behdrde fir die Berufsanerkennung EU- und Drittstaatenange-
hdriger mit Ausnahme der Entscheidung Uber die Fihrung der Berufsbezeichnung einschlieBlich
der dafiir erforderlichen Sprachprifung sowie fir die Nachprifung der Berufsqualifikationen von
Dienstleistenden gemaB Artikel 7 Abs. 4 Richtlinie 2005/36/EG fur Antrage ab dem 1. Januar
2008."

3. In der Anlage 5 (Urkunde Uber die Erlaubnis zur Fihrung der Weiterbildungsbezeichnung) sind
im letzten Satz die Angaben ,Krankenpflegegesetz vom 4. Juni 1985 (BGBI. | S. 893)" durch die
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Angaben ,Gesetz (iber die Berufe in der Krankenpflege und zur Anderung anderer Gesetze vom
16. Juli 2003 (BGBI. | S. 1442)" zu ersetzen.

2124

Artikel 13

Die Weiterbildungs- und Priifungsordnung zu Fachgesundheits- und Krankenpflegerinnen,
-pflegern, Fachgesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen, -pflegern in der Intensivpflege
und Anasthesie (WeiVIAPfl) vom 11. April 1995 (GV. NRW. S. 305), zuletzt gedandert durch Artikel
62 des Gesetzes vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 306), wird wie folgt geandert:

1.In § 23 Abs. 2 Satz 3 und in Abs. 3 Satz 2 werden die Worter ,Der Kreis oder die kreisfreie
Stadt” durch die Woérter , Das Landesprifungsamt fir Medizin, Psychotherapie und Pharmazie
bei der Bezirksregierung Minster” ersetzt.

2.1In § 24 werden die Absatze 2 bis 4 gestrichen und folgender neuer Absatz 2 eingefigt:

»(2) Das Landesprifungsamt fir Medizin, Psychotherapie und Pharmazie bei der Bezirksregie-
rung Minster ist die zustandige Behorde fiir die Berufsanerkennung EU- und Drittstaatenange-
horiger mit Ausnahme der Entscheidung uUber die Fihrung der Berufsbezeichnung einschlieBlich
der dafiir erforderlichen Sprachprifung sowie fiir die Nachprifung der Berufsqualifikationen von
Dienstleistenden gemanB Artikel 7 Abs. 4 Richtlinie 2005/36/EG fur Antrage ab dem 1. Januar
2008."

3. In der Anlage 5 (Urkunde uber die Erlaubnis zur Fiihrung der Weiterbildungsbezeichnung) sind
im letzten Satz die Angaben ,Krankenpflegegesetz vom 4. Juni 1985 (BGBI. | S. 893)" durch die
Angaben ,Gesetz {iber die Berufe in der Krankenpflege und zur Anderung anderer Gesetze vom
16. Juli 2003 (BGBI. | S. 1442)" zu ersetzen.

2124

Artikel 14

Die Weiterbildungs- und Priifungsordnung zu Fachgesundheits- und Krankenpflegerinnen,
-pflegern, Fachgesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen, -pflegern fiir Krankenhaushy-
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giene - Hygienefachkraft (WeiVHygPfl) vom 11. April 1995 (GV. NRW. S. 315), zuletzt geandert
durch Artikel 61 des Gesetzes vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 306), wird wie folgt geandert:

1.In § 23 Abs. 2 Satz 2 und in Abs. 3 Satz 2 werden die Worter ,Der Kreis oder die kreisfreie
Stadt"” durch die Worter ,Das Landesprifungsamt fir Medizin, Psychotherapie und Pharmazie
bei der Bezirksregierung Minster” ersetzt.

2.1In § 24 werden die Absatze 2 und 3 gestrichen und folgender neuer Absatz 2 eingefligt:

»(2) Das Landesprifungsamt fir Medizin, Psychotherapie und Pharmazie bei der Bezirksregie-
rung Miinster ist die zustandige Behorde fiir die Berufsanerkennung EU- und Drittstaatenange-
horiger mit Ausnahme der Entscheidung uber die Fihrung der Berufsbezeichnung einschlieBlich
der dafiir erforderlichen Sprachprifung sowie fiir die Nachprifung der Berufsqualifikationen von
Dienstleistenden gemanB Artikel 7 Abs. 4 Richtlinie 2005/36/EG fur Antrage ab dem 1. Januar
2008."

3. In der Anlage 5 (Urkunde Uber die Erlaubnis zur Fliihrung der Weiterbildungsbezeichnung)
werden

3.1im ersten Absatz nach den Wortern ,Krankenhaushygiene — Hygienefachkraft” das Semikolon
und die Worter ,Fachaltenpflegerinnen und -pfleger fir Hygiene — Hygienefachkraft -" gestri-
chen und

3.2 der letzte Absatz wird wie folgt gefasst:

.Diese Urkunde gilt nur in Verbindung mit der Erlaubnis zum Fihren der Berufsbezeichnung nach
§ 1Abs. 1Nr. 1 oder 2 Gesetz {iber die Berufe in der Krankenpflege und zur Anderung anderer
Gesetze vom 16. Juli 2003 (BGBI. | S. 1442) in der jeweils geltenden Fassung.”

2124

Artikel 15

Die Weiterbildungs- und Prifungsordnung zu Fachgesundheits- und Krankenpflegerinnen,
-pflegern, Fachgesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen, -pflegern, Fachaltenpflegerin-
nen und -pflegern in der Psychiatrie (WeiVPsy) vom 11. April 1995 (GV. NRW. S. 323), zuletzt
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geandert durch Artikel 59 des Gesetzes vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 306), wird wie folgt ge-
andert:

1.In § 23 Abs. 3 Satz 2 werden die Worter ,Der Kreis oder die kreisfreie Stadt” durch die Worter
» Das Landesprifungsamt fir Medizin, Psychotherapie und Pharmazie bei der Bezirksregierung
Minster"” ersetzt.

2.1In § 24 werden die Absatze 2 bis 6 gestrichen und folgender neuer Absatz 2 eingefligt:

»(2) Das Landesprifungsamt fir Medizin, Psychotherapie und Pharmazie bei der Bezirksregie-
rung Miinster ist die zustandige Behorde fiir die Berufsanerkennung EU- und Drittstaatenange-
horiger mit Ausnahme der Entscheidung uber die Fihrung der Berufsbezeichnung einschlieBlich
der dafiir erforderlichen Sprachprifung sowie fiir die Nachprifung der Berufsqualifikationen von
Dienstleistenden gemanB Artikel 7 Abs. 4 Richtlinie 2005/36/EG fur Antrage ab dem 1. Januar
2008."

3. In der Anlage 5 (Urkunde Uber die Erlaubnis zur Fliihrung der Weiterbildungsbezeichnung)
werden

3.1im ersten Absatz nach dem Wort ,Kinderkrankenpfleger” das Wort ,flr” durch ein Komma er-
setzt und

3.2 der letzte Absatz wie folgt gefasst:

«Diese Urkunde gilt nur in Verbindung mit der Erlaubnis zum Fiihren der Berufsbezeichnung nach
§ 1 Abs. 1Nr. 1 oder 2 des Gesetzes {iber die Berufe in der Krankenpflege und zur Anderung an-
derer Gesetze vom 16. Juli 2003 (BGBI. | S. 1442) oder nach § 1 Gesetz Uber die Berufe in der Al-
tenpflege vom 17. November 2000 (BGBI. | S. 1513), geandert durch Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 24. Oktober 2002 (BGBI | S. 4410), in der jeweils geltenden Fassung.”

2120

Artikel 16
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Die Ausbildungs- und Priifungsordnung fiir Hygienekontrolleurinnen und - kontrolleure (APO-
Hyg.-Kontr.) vom 22. Oktober 1988 (GV. NRW. S. 436), zuletzt geandert durch Artikel 49 des
Gesetzes vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 306), wird wie folgt geandert:

1. Vor § 1 wird in der Ermachtigungsgrundlage nach dem Wort ,Ausbildungs-" der Schragstrich
und das Wort ,Weiterbildungs-, gestrichen.

2. § 21 wird gestrichen.

3. § 22 wird § 21 (neu). § 21 (neu) wird wie folgt gefasst:

«§ 21
Gleichwertige Ausbildungen, zustandige Behorde

(1) Das in einem anderen Bundesland erteilte Zeugnis gilt auch in Nordrhein-Westfalen, ebenso
eine gleichwertige Ausbildungsbestatigung, die in einem Mitgliedstaat der Europaischen Ge-
meinschaft oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens iber den Europaischen Wirt-
schaftsraum erteilt worden ist.

(2) Personen nach Absatz 1, 2. Halbsatz diirfen ihre im Herkunftsmitgliedstaat bestehende recht-
maBige Ausbildungsbezeichnung und die Abkirzung in der Sprache dieses Staates flihren.

(3) Uber die Gleichwertigkeit einer Ausbildung mit der Ausbildung nach dieser Verordnung ent-
scheidet das Landesprifungsamt.”

4. § 23 wird gestrichen. Die §§ 24 und 25 (alt) werden §§ 22 und 23 (neu).

5. In der Anlage 8 wird das Wort ,,Gesundheitsaufseher” durch die Wérter ,Hygienekontrolleurin-
nen und -kontrolleure” ersetzt.

6. Die Anlage 9 wird aufgehoben.
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2126

Artikel 17

Die Ausbildungs- und Priifungsordnung fiir Desinfektorinnen und Desinfektoren (APO-Des-
inf.) vom 24. April 2005 (GV. NRW. S. 597) wird wie folgt geandert:

1. In § 16 Abs. 4 wird der Satz 2 gestrichen.

2.In § 17 wird der Satz 2 wie folgt gefasst:

«Die Prifungsgebihr betragt 100 Euro.”

3. § 18 wird wie folgt gefasst:

»§18
Gleichwertige Ausbildungen, zustéandige Behorde

(1) Das in einem anderen Bundesland erteilte Zeugnis gilt auch in Nordrhein-Westfalen, ebenso
eine gleichwertige Ausbildungsbestatigung, die in einem Mitgliedstaat der Europaischen Ge-
meinschaft oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens Uber den Europaischen Wirt-
schaftsraum erteilt worden ist.

(2) Personen nach Absatz 1, 2. Halbsatz dirfen ihre im Herkunftsmitgliedstaat bestehende recht-
maBige Ausbildungsbezeichnung und die Abklrzung in der Sprache dieses Staates fihren.

(3) Uber die Gleichwertigkeit einer Ausbildung mit der Ausbildung nach dieser Verordnung ent-
scheidet das Landesprufungsamt.”

4. § 19 wird gestrichen. § 20 wird § 19 (neu).

5. Die Anlage 5 (zu § 18 Abs. 4) wird aufgehoben.
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2120

Artikel 18

Die Ausbildungs- und Priifungsordnung fiir sozialmedizinische Assistenten/Assistentinnen
(APO-SMA) vom 18. Marz 1993 (GV. NRW. S. 136), zuletzt geandert durch Artikel 52 des Geset-
zes vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 306), wird wie folgt geéndert:

1. Die §§ 21 und 22 werden gestrichen. Die §§ 23 und 24 werden §§ 21 und 22 (neu).
2. § 21 (neu) wird wie folgt gefasst:

8 21
Gleichwertige Ausbildungen, zustandige Behorde

(1) Das in einem anderen Bundesland erteilte Zeugnis gilt auch in Nordrhein-Westfalen, ebenso
eine gleichwertige Ausbildungsbestatigung, die in einem Mitgliedstaat der Europaischen Ge-
meinschaft oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens Uber den Europaischen Wirt-
schaftsraum erteilt worden ist.

(2) Personen nach Absatz 1, 2. Halbsatz diirfen ihre im Herkunftsmitgliedstaat bestehende recht-
maBige Ausbildungsbezeichnung und die Abkirzung in der Sprache dieses Staates flihren.

(3) Uber die Gleichwertigkeit einer Ausbildung mit der Ausbildung nach dieser Verordnung ent-
scheidet das Landesprufungsamt.”

3. Die Anlage 9 wird aufgehoben.

2124

Artikel 19

Die Ausbildungs- und Priifungsordnung fiir den Beruf der Krankenpflegehelfer/innen - KrPfl-
hiAPrV - vom 28. November 2003 (GV. NRW. S. 734) wird wie folgt geandert:
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1. In § 2 werden die Absatze 4 bis 8 gestrichen.

2.1n § 21 Abs. 2 wird folgender Satz 2 angefigt:

.Das Landesprifungsamt fir Medizin, Psychotherapie und Pharmazie bei der Bezirksregierung
Mdinster ist die zustandige Behorde fir die Berufsanerkennung EU- und Drittstaatenangehdériger
mit Ausnahme der Entscheidung Uber die Flihrung der Berufsbezeichnung einschlieBlich der da-
fur erforderlichen Sprachprifung sowie fiir die Nachpriifung der Berufsqualifikationen von
Dienstleistenden gemaB Artikel 7 Abs. 4 Richtlinie 2005/36/EG fur Antrage ab dem 1. Januar
2008."

2121

Artikel 20

Die Verordnung zur Regelung der Zustandigkeiten nach Rechtsvorschriften fir nichtarztliche
und nichttierarztliche Heilberufe vom 31. Januar 1995 (GV. NRW. S. 87), zuletzt geadndert durch
Artikel 54 des Gesetzes vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 306), wird wie folgt geandert:

1.In § 1 Abs. 1 werden

1.1in Satz 1 die Nr. 8 wie folgt gefasst:

»8. Ausbildungs- und Prifungsverordnung fir die Berufe in der Krankenpflege (KrPflAPrv) vom
10. November 2003 (BGBI. | S. 2263)," und

1.2 nach Satz 1 folgender Satz 2 neu eingefigt:

.Das flr das Gesundheitswesen zustandige Ministerium kann Evaluationen der staatlichen Pru-
fungen durchfihren.”

1.3 Satz 2 (alt) wird Satz 3 (neu).

2.1n § 2 werden
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2.1in Absatz 1 nach dem Wort , Anerkennung” die Wérter ,und Uberwachung” eingefiigt und

2.2 Absatz 2 wie folgt gefasst:

»(2) Das Landesprifungsamt fur Medizin, Psychotherapie und Pharmazie bei der Bezirksregie-
rung Munster ist die zustdndige Behdrde fir die Berufsanerkennung EU- und Drittstaatenange-
horiger mit Ausnahme der Entscheidung Uber die Fihrung der Berufsbezeichnung einschlieBlich
der daflir erforderlichen Sprachprifung sowie fir die Nachprifung der Berufsqualifikationen von
Dienstleistenden gemaB Artikel 7 Abs. 4 Richtlinie 2005/36/EG fur Antrage ab dem 1. Januar
2008."

2120

Artikel 21

Die Ausbildungs- und Priifungsordnung fiir die Altenpflegehilfeausbildung (APRO-APH) vom
23. August 2006 (GV. NRW. S. 404) wird wie folgt geandert:

§ 24 wird gestrichen

7123
Artikel 22

Anderung der Verordnung iiber die Zustindigkeiten nach dem
Berufsbildungsgesetz und die Angelegenheiten der Berufsbildung im
Rahmen der Handwerksordnung

Die Verordnung lber die Zustandigkeiten nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) und die Ange-
legenheiten der Berufsbildung im Rahmen der Handwerksordnung (HwO)(BBiG ZustVO) vom 5.
September 2006 (GV. NRW. S. 446) wird wie folgt geadndert:

1.In § 6 Abs. 1 werden in den Nummern 11. bis 14. jeweils die Worter ,,das Landesumweltamt”
durch die Worter ,die Bezirksregierung Disseldorf" ersetzt.
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2.1n § 6 Abs. 1 wird nach der Nummer 14 die folgende Nummer eingefligt:

J14a. in den Ausbildungsberufen der nicht-landlichen Hauswirtschaft
die Landwirtschaftskammer,”.

3.1n § 6 Abs. 1 Nr. 17 Buchstabe ¢ wird das Wort ,Verwaltungswirtin” durch das Wort ,Verwal-
tungsfachwirtin” und das Wort ,Verwaltungswirt" durch das Wort ,Verwaltungsfachwirt” ersetzt.

Artikel 23

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkiindung in Kraft. Die Dauer der zum Zeitpunkt des In-
krafttretens laufenden Wahlperioden nach Artikel 1§§ 11 Abs. 1 Satz 2 und 64 Abs. 1 Satz 1 sowie
der Amtsperioden nach Artikel 1§§ 63 und 64 Abs. 2 Satz 4 bleibt unberihrt. Abweichend von
Satz 1treten die Artikel 9 Nr. 2, 12 Nr. 2, 13 Nr. 2, 14 Nr. 2, 15 Nr. 2, 19 Nr. 2 und 20 Nr. 2.2 am 1.
Januar 2008 in Kraft.*

*Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2005/36/EG des Europaischen Parlaments
und des Rates vom 7. September 2005 liber die Anerkennung von Berufsqualifikationen - ABI.
Nr. L 255/22 vom 30. September 2005 -.

Disseldorf, den 20. November 2007

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerprasident

Dr.Jurgen Rittgers
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(L.S.)

Der Minister
fur Innovation, Wissenschaft
Forschung und Technologie

Prof. Dr. Andreas Pinkwart

Der Finanzminister

Dr.Helmut Linssen

Der Innenminister

Dr.Ingo Wollf

Der Minister
fur Arbeit, Gesundheit und Soziales
zugleich fir den
Minister fir Umwelt und Naturschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Karl-dJosef Laumann

Die Justizministerin

Roswitha MiUller-Piepenkotter

GV.NRW. 2007 S. 572

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-

falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Diisseldorf

41/41


https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/gvnrw/2007-29

	Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Gesetz zur Regelung der Berufsanerkennung EU- und Drittstaatenangehöriger für den Bereich der nichtakademischen Heilberufe und zur Änderung anderer Gesetze und Verordnungen 


